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der DDR zu fü h re n .  Für den T ä t e r ,  den zu s u b v e rs iv e n  Zwecken 
mißbrauchten O u g en d lic h en , w ird  durch e in e  Abforderung s o lc h e r  
In fo rm a tio n e n  oder a n d e rw e it ig e  In teressenbekundung des Emp
fängers d ie  G e e ig n e th e i t ,  zu r  In te ressen sch ö d ig u n g  zu fü h re n ,  
o b je k t iv  s ic h tb a r  und auch s u b je k t iv  e r fa ß b a r ;

- Inforrnationen im Rohmen eines relativ konstanten, regel
mäßigen Zusammenwirkens übergeben werden, wobei ein wieder
holtes Berichten über bestimmte Prozesse oder Entwicklungs
tendenzen, die Sammlung oder Übermittlung darauf bezogener 
Informationen, eine relativ regelmäßige Trefftätigkeit, 
eine gewisse Systematik bei der Informationssammlung oder 
-Übermittlung erfolgen;

- die entsprechenden Inforrnationen aufgrund ihrer Aktualität 
für den Empfänger zur Entfaltung von feindlichen Aktivitä
ten, insbesondere im Zusammenhang mit politischen oder ge
sellschaftlichen Höhepunkten sowie zu weiteren subversiven 
Mißbrauchshandlungen geeignet sind.

Der Tatbestand der landesverräterischen Anententätickeit 
(S 100 StGB) ist ein wirksames Instrument zur relativ zeiti
gen Vorbeugung und Bekämpfung der Versuche subversiven Miß
brauchs Bugendlicher durch den Gegher mit dem Mittel des Straf
rechts. Wie die geführten Untersuchungen beweisen, geht einen 
feindlichen, strafrechtlich relevanten Tätigwerden von unter 
dem Einfluß des Gegners stehenden Bugendlichen oftmals eino 
langfristige feindliche Beeinflussung im Rahmen von Kontak
ten zu den bereits erwähnten Organisationen und deren Helfern 
im westlichen Ausland voraus, beispielsweise durch das Zur
verfügungstellen von antisozialistischen Druckerzeugnissen 
oder durch persönliche Beeinflussung bei der Durchführung 
von Treffs, um Bugendliche in der DDR zu Aktionen gegen die 
sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung zu veranlas
sen. Bereits in diesem Stadium kommt es darauf an, einen 
weiteren subversiven Mißbrauch Bugendlicher sowie seine Auswei
tung zu verhindern und weitergehende gesellschaftsschädigende 
Auswirkungen abzuwenden.
Die tatbcstandsbezogene Nachweisführung, daß der Bugendliche, 
der Straftäter, die relevante Verbindung aufnahm oder aufrecht-


